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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.07.2020 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

mit großem Erstaunen haben wir die Stellungnahme zur Drucksache 1237/20 der 

CDU/Linksfraktion gelesen. 

 

Besonders die Punkte 03 und 04 haben uns doch etwas verwundert. 

 

Dazu möchte der Ortsteilrat eine eindeutige Erläuterung und Antwort vom zuständigen Amt am 

28.07.2020 in der Beratung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klima und 

Verkehr erhalten. 

 

 Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Einwohner und Erhalt unserer Fauna: 

 

Sie wissen genau wie wir, dass hier Antworten stehen, die nicht den Tatsachen entsprechen. Z. B. 

der Ausschluss der Lärmversucher ICE, Umspannwerk Vieselbach, Starkstromtrassen und 

vorhanden Windräder wird in das Gutachten zur Lärmentwicklung nicht eingerechnet. Damit 

werden aber Werte ermittelt, die nicht den tatsächlichen Größen entsprechen. Die tatsächlichen 

Werte liegen doch wesentlich höher und sind somit nicht nachgewiesen. 

 

Ihre Aussage, dass damit die ICE Trasse, Umspannwerk Vieselbach, 3 Starkstromtrassen und auch 

die Landesstraße nicht in das Genehmigungsverfahren eingehen ist doch damit falsch. In die 

Belastung des Bürgers ist doch die Gesamtbelastung einzurechnen. 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister Kerspleben, Herr Henkel 
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Die Genehmigung ist erteilt, weil schädliche Umweltauswirkungen und sonstige Gefahren nicht 

vorliegen und wahrscheinlich die Allgemeinheit als die Einwohner von Erfurt gesehen werden 

(alle beeinträchtigten Orte sind ca. 3.ooo EW) und damit auch angeblich keine Beeinträchtigung 

vorliegt. 

 

Die Umweltauswirkungen sind damit nicht voll überprüft und sprechen gegen die 

Genehmigungserteilung. 

 

1. Warum werden nur die Auswirkungen der  Strahlen und Lärm vom Windrad betrachtet und 

nicht aller Verursacher? 

 

2. Wie kommt das Umweltamt zu der Feststellung, dass die Rot-und Schwarzmilane, 

Mäusebussarde und Fledermäuse nicht in ihrem Bestand gefährdet werden? 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 
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